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Drucksache Nr. 2006/KA/133-02 

-  öffentlich  - 

Drucksache Nr.: 2006/KA/133-01 (reserviert für die Niederschrift des 

  Kreisausschusses, die  

  nachgereicht wird) 

Zwischennachricht 

Beratungsgegenstand 

Bestellung des Verwaltungsratsvorsitzenden des Betriebes 
Abfallwirtschaft 

Beschlussvorschlag 

Der Kreistag bestellt Herrn Ltd. Baudirektor Klaus Boll zum vorsit-
zenden Mitglied des Verwaltungsrates. 

Beratungsfolge 

Gremium: Datum: 

 Kreisausschuss 28.11.2006 

 Kreistag 15.12.2006 
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Sachverhalt 

§ 6 Abs. 2 der Satzung des Betriebes Abfallwirtschaft trifft zum Vor-
sitzenden des Verwaltungsrates folgende Regelung: 
 
„Vorsitzende(r) des Verwaltungsrates ist gemäß § 113 e Abs. 6 NGO 
in Verbindung mit § 65 NLO die Landrätin/der Landrat. Mit Zustim-
mung der Landrätin/des Landrates kann der Kreistag eine andere 
Person zum vorsitzenden Mitglied bestellen. […]“ 
 
Aufgrund der bisherigen organisatorischen Einbindung des Betriebes 
im Dezernat IV und der thematischen Nähe zum Umweltbereich 
schlägt Landrat Eggers vor, den Dezernatsleiter Herrn Ltd. Baudirek-
tor Klaus Boll zum vorsitzenden Mitglied des Verwaltungsrates zu 
bestellen. 
 
 
Finanzielle Auswirkung Haushaltsmittel verfügbar 
 

 Ja, mit       €  Ja 

 Nein  Nein 

 
 

 

Der Kreisausschuss hat sich in seiner Sitzung am 28.11.2006 mit der 

Angelegenheit befasst und einstimmig wie vorgeschlagen beschlos-

sen. 
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